
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für 
Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehr 

 
(Feuerwehrgebührensatzung – FwGebS – ) 

 
 

Vom 18. Januar 2006 
 

Zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Dezember 2012 
 
 
Die Gemeinde Bubenreuth erlässt aufgrund des Art. 28 des Bayerischen Feuerwehr-
gesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwen-

dungsersatz für folgende Pflichtleistungen ihrer Feuerwehr: 

1. Einsätze, 

2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 

3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen. 
 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. 
 

(2) Die Gemeinde erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuer-
wehr zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuer-
wehren gehören,  

2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch. 
 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pau-
schalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendun-
gen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an 
die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialver-
brauch werden die Selbstkosten berechnet. Im übrigen erhebt die Gemeinde Buben-
reuth Ersatz für Aufwendungen, die ihr durch die notwendige Inanspruchnahme Drit-
ter entstanden sind. 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen 
(Art. 15 Abs. 7 Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von dieser Satzung geltend 
gemacht. 

 



§ 2 
Schuldner 

 
(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes 

nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in An-
spruch genommen hat. 

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Be-

scheids zur Zahlung fällig. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 



Anlage  
 
zur Feuerwehrgebührensatzung 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten 
(Nummern 1 bis 3) und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen. 
 
 
 
1.  Streckenkosten 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für 

a) ein (Hilfeleistungs-)Löschfahrzeug LF 16 oder HLF 20 4,00 EUR 

b) eine Drehleiter DLK 18-12 18,00 EUR 

c) ein Mehrzweckfahrzeug 1,20 EUR 

d) einen Koffer-Anhänger 0,25 EUR 

e) einen Tragkraftspritzenanhänger TSA 1,00 EUR. 
 
 
 
2.  Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzu-
gelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurück-
gelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 
Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 
 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens 
aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine 
Stunde für 

a) ein (Hilfeleistungs-)Löschfahrzeug LF 16 oder HLF 20 35,00 EUR 

b) eine Drehleiter DLK 18-12 90,00 EUR 

c) ein Mehrzweckfahrzeug 15,00 EUR 

d) einen Koffer-Anhänger 3,00 EUR 

e) einen Tragkraftspritzenanhänger TSA 18,00 EUR. 
 
 
 
3.  Arbeitsstundenkosten 
 
Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten 
geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
 



Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im übrigen die gan-
zen Stundenkosten erhoben. 
 
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 

a) einen Wassersauger 12,00 EUR 

b) eine Tauchpumpe 12,00 EUR 

c) eine Schmutzwasserpumpe 18,00 EUR 

d) ein Notstromaggregat 12,00 EUR 

e) eine EX-Pumpe 18,00 EUR 

f)  eine Motorsäge 16,00 EUR 

g) eine Kanalspülmaus 5,00 EUR 

h) einen Greifzug 5,00 EUR. 
 
 
 

4.  Materialkosten/fremde Kosten 
 
Materialkosten (z.B. Ölbindemittel, Reiniger usw.), Ersatzbeschaffungen von defek-
ten Gerätschaften und evtl. notwendige Fremdkosten (Fuhrbetrieb, Kranbetrieb usw.) 
werden nach Aufwand weiterverrechnet. 
 
 
 
5.  Leistungen der Schlauchwerkstatt 

a) Reinigen, Prüfen und Trocknen von Schläuchen 
(je Schlauch) 10,00 EUR 

b) Kupplung einbinden und kürzen für B-Schlauch  
(je Kupplung) 25,00 EUR 

c) Kupplung einbinden und kürzen für C-Schlauch  
(je Kupplung) 20,00 EUR 

d) Schlauchreparatur (je Flicken) 10,00 EUR. 
 

 
5.1 Pauschalgebühren für Arbeitsleistungen 

Für folgende Tätigkeiten werden statt der Kosten nach Nrn. 1 bis 5 Pauschalgebüh-
ren erhoben: 

a) Öffnen einer Haus-, Wohnungs- oder Aufzugstür 90,00 EUR 

b) Beseitigen von Wespen oder Umsiedeln von Bienen 75,00 EUR 

Zuschlag für den Einsatz der Drehleiter 20,00 EUR. 
 
 
 



6.  Personalkosten 
 
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum 
vom Ausrücken aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiederein-
rücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, 
im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
 
6.1 Ehrenamtliches Personal 

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird ein Stundensatz 
berechnet von  
 18,00 EUR. 

 
6.2 Sicherheitswachen 

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG 
werden erhoben je Stunde Wachdienst für einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienst-
leistenden (siehe § 11 Abs. 4 AVBayFwG): 
 11,00 EUR. 
  
Abweichend von Nummer 5 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt 
eine weitere halbe Stunde berechnet. 
 
 
 
Bubenreuth, den 18. Januar 2006 
 
 
 
Pilhofer 
Erster Bürgermeister  


